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Kinder und Jugendliche mit Behinderungen
und besonderem Förderbedarf

Verwaltungsvorschrift vom 8. März 1999,  Az.: IV/1-6500.333/61

1. Allgemeine Ziele und Grundsätze

Die Förderung von Schülerinnen und Schülern (im Folgenden: Schülern) mit Behinderungen
ist Aufgabe in allen Schularten.

Für die persönliche und schulische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist es von
grundlegender Bedeutung, dass die Schule Behinderungen rechtzeitig erkennt, drohenden
Behinderungen entgegenwirkt und mit medizinisch-therapeutischen sowie pädagogisch-
psychologischen Fachdiensten zusammenarbeitet, um Fördermaßnahmen zu entwickeln,
welche einschränkenden Auswirkungen von Behinderungen auf die kognitive, psychomoto-
rische, soziale und emotionale Entwicklung begegnen. Der Erfolg solcher Maßnahmen
hängt entscheidend von einer frühzeitigen und engen Zusammenarbeit der Schule mit den
Eltern ab. Soweit unterstützende Maßnahmen weiterer Leistungs- und Kostenträger, insbe-
sondere der Schulträger und der Träger der Schülerbeförderung, erforderlich sind, werden
sie frühzeitig in das Verfahren einbezogen.

Schüler mit Behinderungen besuchen die allgemeine Schule, wenn sie dort nach den päd-
agogischen, finanziellen, personellen und organisatorischen Möglichkeiten dem Bildungs-
gang folgen können; die allgemeinen Schulen werden hierbei von den Sonderschulen un-
terstützt. Behinderte Schüler, bei denen sich dies als nicht möglich erweist, erfahren recht-
zeitig eine sonderpädagogische Förderung in den Sonderschulen. Dabei wird das Einver-
nehmen der Erziehungsberechtigten zum Besuch der Sonderschule angestrebt.

Den allgemeinen Schulen und Sonderschulen ist aufgegeben, pädagogische und soziale
Begegnungsfelder zwischen behinderten und nichtbehinderten Schülern zu schaffen, die
gemeinsame Unterrichtsveranstaltungen einschließen können. Außenklassen der Sonder-
schulen in allgemeinen Schulen können das soziale und pädagogische Miteinander stärken.

2. Fördermaßnahmen der allgemeinen Schulen

Es ist Aufgabe der allgemeinen Schule (II.1), auf individuelle Lernerfahrungen und Lernvor-
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aussetzungen der Schüler mit differenzierten Lernangeboten einzugehen; hierzu gehört
auch die Förderung behinderter Schüler. So berücksichtigt der Unterricht den Unterstüt-
zungsbe-
darf, der sich aus einer Behinderung ergibt, den Förderbedarf von Schülern ohne ausrei-
chende Kenntnisse in der deutschen Sprache (II.4.1) oder mit Schwierigkeiten im Recht-
schreiben und/oder Lesen (II.4.2) oder im Rechnen (II.4.3); daneben begegnet der Unter-
richt einer Unterforderung besonders befähigter Schüler (II.4.4) und er geht auf die beson-
deren Probleme von verhaltensschwierigen Kindern und Jugendlichen (II.4.5) ein.

Vor allem in der Grundschule kann der Unterschied der Lernvoraussetzungen und Lerner-
fahrungen der einzelnen Kinder sehr ausgeprägt sein. Auf die unterschiedlichen Interessen
und Fähigkeiten der einzelnen Kinder reagiert der Unterricht mit differenzierenden Inhalten
und Verfahren (II.2). Am Ende der Grundschulzeit sollen die Kinder über vergleichbare
Grundkenntnisse und Fertigkeiten verfügen.

Für Kinder, die Anhaltspunkte für einen besonderen Förderbedarf aufweisen, ist ein gestuf-
tes pädagogisches Verfahren (III.5.1) notwendig: Nach einer differenzierten Ermittlung des
Lernstandes und des Lernumfeldes (III.1), verbunden mit einer kontinuierlichen Beobach-
tung des Lernprozesses, klären die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer (im Folgenden: Leh-
rer) in Zusammenarbeit mit den Eltern die Ergebnisse und erstellen mit den Eltern ein Profil
des individuellen Förderbedarfs (III.1). Mit Zustimmung der Eltern können in diesen Klä-
rungsprozess Erkenntnisse aus Diagnose und Fördermaßnahmen im Vorfeld und im Umfeld
der schulischen Förderung, einschließlich der Jugendhilfe, einbezogen werden. Danach
wird geprüft, welche Fördermaßnahmen die einzelne Schule aus eigener Kraft einrichten
und verfolgen kann. Die Fördermaßnahmen werden mit den Eltern abgestimmt. Soweit sich
Maßnahmen als notwendig erweisen, die von der einzelnen Schule nicht leistbar sind, wer-
den im Zusammenwirken von Schule und Eltern weitere schulische und außerschulische
Einrichtungen (III.2), insbesondere der Schulträger, der zuständige örtliche Träger der Ju-
gendhilfe (III.6)  oder das Staatliche Schulamt bzw. Oberschulamt (V.6.1), einbezogen. Die
Förderung und Entwicklung ist nachvollziehbar zu dokumentieren.

3. Klärung des sonderpädagogischen Förderbedarfes und sonderpädagogische
Hilfen in allgemeinen Schulen

Die allgemeine Schule wird von sonderpädagogischen Diensten (III.3) unterstützt, wenn
aufgrund einer Behinderung oder aufgrund besonderer Entwicklungsprobleme ein sonder-
pädagogischer Förderbedarf oder jedenfalls deutliche Anhaltspunkte eines solchen Bedar-
fes vorliegen. Diese Dienste werden im Rahmen der Kooperation der Sonderschulen mit
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den allgemeinen Schulen geleistet und vom Staatlichen Schulamt im Zusammenwirken mit
den betroffenen Schulen eingerichtet und koordiniert.

Die sonderpädagogischen Dienste werden in den allgemeinen Schulen in subsidiärer Funk-
tion, insbesondere in folgenden Formen tätig:

- sie beraten die beteiligten Lehrer und Eltern;

- sie klären den sonderpädagogischen Förderbedarf, und zwar im Rahmen einer koope-
rativen Diagnostik, in die auch die Eltern, die Lehrer der allgemeinen Schule und gege-
benenfalls Vertreter weiterer Fachdisziplinen einbezogen werden;

- sie beteiligen sich an der Hilfeplanung der allgemeinen Schulen im Zusammenwirken
mit den Eltern und gegebenenfalls außerschulischen Leistungs- und Kostenträgern und

- sie leisten im Rahmen des Unterrichts in arbeitsteiligen Verfahren auf gemeinsamer
Grundlage eine unmittelbare sonderpädagogische Förderung der betroffenen Schüler,
soweit erwartet werden kann, dass die Schüler hierdurch in die Lage versetzt werden,
dem Bildungsgang der allgemeinen Schule zu folgen;

- sie unterstützen die Schulen beim Aufbau geeigneter Hilfesysteme und Förderkonzepte.

Die Wirksamkeit dieser sonderpädagogischen Dienste wird in angemessenen Zeiträumen
überprüft und erforderlichenfalls modifiziert. Grundlage hierfür ist eine nachvollziehbare Do-
kumentation (III.4)

4. Besuch der Sonderschule

4.1 Die Frage des Besuchs der Sonderschule (III.5) ist zu prüfen, wenn für ein schulpflichtig
werdendes Kind von den Erziehungsberechtigten oder der Leiterin bzw. dem Leiter (im Fol-
genden: Leiter) der zuständigen Grundschule ein entsprechender Antrag gestellt wird.
Wenn die Schule den Antrag stellt, fügt sie einen pädagogischen Bericht (III.4) bei.

Wird für einen Schüler der allgemeinen Schule unter Einbeziehung eines Sonderschulleh-
rers und der Erziehungsberechtigten festgestellt, dass ihm eine erfolgreiche Teilnahme am
Bildungsgang der allgemeinen Schule unter den gegebenen Verhältnissen nicht ermöglicht
werden kann, ist die Frage des Besuchs der Sonderschule ebenfalls zu prüfen. Vorausset-
zung für die Einleitung der Klärung dieser Frage ist ein pädagogischer Bericht, der zusam-
men von der allgemeinen Schule und dem unterstützenden Sonderschullehrer erstellt wird.

Besteht unter allen Beteiligten Einvernehmen über den Besuch der Sonderschule, so stellen
die Erziehungsberechtigten oder die Schule im Einvernehmen mit den Erziehungsberech-
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tigten einen entsprechenden Antrag beim Staatlichen Schulamt. Die allgemeine Schule
kann auch ohne Einvernehmen der Erziehungsberechtigten beim Staatlichen Schulamt be-
antragen, die Frage des Besuchs der Sonderschule zu klären. Ebenso können die Erzie-
hungsberechtigten auch ohne ein entsprechendes Votum der Schule die Klärung des Be-
suchs der Sonderschule beantragen.

Sind die Erziehungsberechtigten mit dem Antrag der Schule oder dem Inhalt des Berichtes
nicht einverstanden, ist ihr abweichendes Votum anzufügen.

4.2 Das Staatliche Schulamt kann über den Besuch der Sonderschule in einem vereinfachten
Verwaltungsverfahren entscheiden, wenn ein entsprechender Antrag von den Erziehungs-
berechtigten oder von der Schule im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten gestellt
wird. Das Staatliche Schulamt prüft auf der Grundlage der vorhandenen Unterlagen die Be-
gründung für den Besuch der Sonderschule. Es beteiligt die zuständige Sonderschule und
gegebenenfalls weitere Leistungs- und Kostenträger. Das Staatliche Schulamt bestätigt
schriftlich die gemeinsam vereinbarte Entscheidung über den Besuch der Sonderschule,
wenn es zu dem Ergebnis kommt, dass der Antrag begründet ist.

4.3 Hält das Staatliche Schulamt nach Sichtung der Unterlagen vor einer Entscheidung weitere
Klärungen für erforderlich oder haben die Erziehungsberechtigten das Einvernehmen zum
Antrag der Schule nicht erteilt, beauftragt es nach einem Beratungsgespräch mit den Erzie-
hungsberechtigten einen bisher nicht beteiligten Sonderschullehrer mit der weiteren Begut-
achtung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, die auch eine pädagogisch-psychologi-
sche Prüfung einschließen kann. Das Staatliche Schulamt kann daneben Fachleute anderer
Disziplinen oder Leistungs- und Kostenträger beiziehen und unter Beteiligung der Erzie-
hungsberechtigten, die eine Vertrauensperson zuziehen können, einen Expertenkreis zur
gemeinsamen Beratung des Einzelfalles bilden.

4.4 Wenn es zur Erfüllung der Pflicht zum Besuch der Sonderschule erforderlich ist, können die
Schüler nach § 84 Abs. 3 SchG mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten in einem Heim
oder in Familienpflege untergebracht werden. Eine solche Maßnahme setzt das Einverneh-
men mit dem zuständigen Träger der Sozialhilfe bzw. dem zuständigen örtlichen Träger der
Jugendhilfe voraus. Das Staatliche Schulamt bezieht die Leistungs- und Kostenträger früh-
zeitig in das Verfahren ein und ermöglicht damit einen abgestimmten und koordinierten Klä-
rungsprozess. In diesen Klärungsprozess ist der öffentliche Gesundheitsdienst einzubezie-
hen. Das Staatliche Schulamt und die Schulen wirken bei der Erstellung eines Gesamtpla-
nes nach § 46 Bundessozialhilfegesetz und bei der Erstellung eines Hilfeplanes nach § 36
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) mit.

4.5 Dem Staatlichen Schulamt ist eine eingehende Prüfung des Elternwunsches und eine Aus-
einandersetzung mit dem in ihm zum Ausdruck gebrachten elterlichen Erziehungsplan auf-
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gegeben. An der Klärung der Einlösungsmöglichkeiten der elterlichen Erwartungen wirken,
der gemeinsamen Verantwortung entsprechend, die für die allgemeine Schule und die Son-
derschule zuständigen Schulaufsichtsbeamten mit. Die Erziehungsberechtigten haben die
Möglichkeit, alle ihr Kind betreffenden Unterlagen des Staatlichen Schulamtes einzusehen.
Dieses überlässt ihnen auf Wunsch Kopien der Unterlagen; gemäß § 26 Abs. 2 LGebG
kann Auslagenersatz verlangt werden.

Das Staatliche Schulamt entscheidet über das sonderpädagogische Förderangebot und ge-
gebenenfalls über die Pflicht zum Besuch der Sonderschule unter Gesamtwürdigung des
Einzelfalles, der Beratungsergebnisse und der gegebenen oder herstellbaren Rahmenbe-
dingungen der Schularten. Mit der Entscheidung gegen den elterlichen Erziehungsplan ist
ein erhöhter Begründungsbedarf verbunden, der unter Hinzuziehung eines Expertenkreises
die Einbeziehung pädagogischer, organisatorischer, personeller und finanzieller Aspekte
erforderlich macht. In jedem Einzelfall muss der Umfang der sonderpädagogischen Förde-
rung im finanziell vertretbaren Rahmen bleiben.

4.6 Um das Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten herzustellen, hat das Staatliche
Schulamt neben der Entscheidungsalternative des Besuchs der Sonderschule oder der all-
gemeinen Schule folgende, einem Kompromiss zwischen staatlichem Erziehungsauftrag
und elterlichem Erziehungsplan dienliche Entscheidungsmöglichkeiten.

Das Staatliche Schulamt kann

- die Entscheidung über den Besuch der Sonderschule zurückstellen. Um das Einverneh-
men der Erziehungsberechtigten zu erreichen, kann eine gewisse zeitliche Verzögerung
der Entscheidung in Kauf genommen werden. Dabei ist einerseits sorgfältig zu prüfen, ob
die allgemeine Schule mit den verfügbaren Mitteln die elterlichen Erwartungen einlösen
kann.

Wenn sich dies als nicht möglich erweist, darf aber andererseits dem behinderten Schüler
auf Dauer keine Lernsituation zugemutet werden, in der er überfordert ist. In Fällen, in de-
nen die Teilnahme des behinderten Schülers an dem Unterricht der allgemeinen Schule zu
pädagogisch untragbaren Verhältnissen führt, kann das Staatliche Schulamt auch ohne
zeitliche Verzögerung korrigierend eingreifen.

- den probeweisen Besuch der Sonderschule oder eine zeitlich befristete Aufnahme in die
Sonderschule vorsehen; während der Zeit des probeweisen Besuches ist der betreffende
Schüler ordentlicher Schüler der besuchten Sonderschule;

- die Feststellung der Pflicht zum Besuch der Sonderschule mit der Festlegung eines Zeit-
raumes verbinden, nach dem eine erneute Überprüfung vorgesehen ist. Damit wird nicht
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ausgeschlossen, dass die erneute Überprüfung früher erfolgt, wenn sich die pädagogi-
schen Grundlagen wesentlich geändert haben;

- weitere Maßnahmen im allgemeinen Schulbereich treffen oder vermitteln, vor allem Be-
gegnungs- und Kooperationsprojekte oder die Bildung von Außenklassen (vgl. unten Nr.5).

Soweit es erforderlich ist, bezieht das Staatliche Schulamt Schulträger und andere Kosten-
und Leistungsträger frühzeitig in das Verfahren ein.

4.7 Über Rückschulungen und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen für die Rückschu-
lungsbegleitung entscheidet das Staatliche Schulamt. Die Prüfung der Rückschulungsfrage
kann durch das Staatliche Schulamt, die Sonderschule und die Erziehungsberechtigten ver-
anlasst werden. Das Staatliche Schulamt kann im Einvernehmen mit den Erziehungsbe-
rechtigten den probeweisen Besuch der allgemeinen Schule genehmigen.

4.8. Stellt sich während des Besuches einer Sonderschule die Frage, ob ein anderer Sonder-
schultyp für den betreffenden Schüler geeigneter wäre, so entscheidet das Staatliche
Schulamt über den Schulwechsel. Nummer 4.1 bis 4.5 gilt in diesem Fall entsprechend. Ne-
ben einem Schulwechsel kommen auch Kooperationsmaßnahmen zwischen den einzelnen
Sonderschultypen in Betracht.

5. Weitere Formen der integrativen Bildung und Erziehung (III.6)

5.1 Begegnungs- und Kooperationsprojekte (III.6.2)

Die allgemeinen Schulen sollen nach § 15 Abs. 5 SchG mit den Sonderschulen im Schulle-
ben und im Unterricht, soweit es nach Bildungs- und Erziehungszeiten möglich ist, zusam-
menarbeiten.

Gegenseitiges Kennenlernen , Verstehen und Annehmen von behinderten und nichtbehin-
derten Schülern sind auch in den allgemeinen Schulen Ziel der Erziehung und Bildung. Be-
gegnungs- und Kooperationsprojekte sind daher im Erziehungs- und Bildungsauftrag, zum
Teil auch in den Fachlehrplänen der Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien
verankert.

Zur Umsetzung dieser Ziele eignen sich Aktivitäten unterrichtlicher und außerunterrichtlicher
Art, die auf den verschiedenen Ebenen (Schüler, Lehrer, Eltern) zwischen den Schularten
durchgeführt werden. Sie müssen durch schul- und unterrichtsorganisatorische Maßnahmen
vorbereitet und unterstützt werden.
Zuschüsse zur Durchführung von gemeinsamen Schullandheimaufenthalten und anderen
Begegnungen von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen können
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über die Schulaufsichtsbehörde beantragt und im Rahmen der im Staatshaushaltsplan be-
reitgestellten Mittel gewährt werden.

Soweit erforderlich, tragen das Staatliche Schulamt oder das Oberschulamt dafür Sorge,
dass entsprechende Begegnungs- und Kooperationsprojekte von den verschiedenen
Schularten durchgeführt werden, und übernehmen eine entsprechende unterstützende Be-
gleitung insbesondere auch durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit.

5.2. Außenklassen (III.6.3)

Nach § 15 Abs. 6 SchG können an den Grund-, Haupt- und Realschulen sowie an den
Gymnasien im Rahmen der gegebenen Verhältnisse Außenklassen von Sonderschulen ge-
bildet werden.

5.2.1 Gestaltung der Arbeit

Die Außenklasse wird einer Partnerklasse zugeordnet, wobei die Verantwortung der Lehrer
für die jeweilige Klasse ihrer Schulart erhalten bleibt. Die Schüler der Außenklasse sind
Schüler der Sonderschule und werden nach dem Bildungsplan ihrer Sonderschule unter-
richtet. Die Lehrer der Außenklasse und der Partnerklasse arbeiten auch mit den Eltern bei-
der Klassen eng zusammen und werden hierbei durch eine kontinuierliche Kooperation der
allgemeinen Schule und der Sonderschule unterstützt. Für Schüler der Außenklasse gilt der
zeitliche Unterrichtsrahmen der allgemeinen Schule; darüber hinaus wird ihnen nach Mög-
lichkeit die Teilnahme am Unterricht in der Sonderschule angeboten.

5.2.2 Beteiligung der betroffenen Lehrer, Eltern und Schulträger

Das Staatliche Schulamt übernimmt vor Einrichtung einer Außenklasse die Koordination der
Verhandlungen und die Vorbereitungen der Entscheidung. Für ein gutes Gelingen der Arbeit
in einer Außenklasse ist es wichtig, dass die Entscheidung des Staatlichen Schulamts, die
nur im Einvernehmen mit den beteiligten Schulträgern erfolgen kann, auch von den anderen
Beteiligten mitgetragen und unterstützt wird.  Deren Einvernehmen ist anzustreben.

Vor der Entscheidung wird die Einrichtung der Außenklasse in den Pflegschaften der be-
troffenen Klassen besprochen und das Staatliche Schulamt beteiligt die Leiter, die Gesamt-
lehrerkonferenzen, die Elternbeiräte und die Schulkonferenzen der betroffenen Schulen.
Gegebenenfalls sind auch die Träger der Schülerbeförderung oder außerschulische Ko-
stenträger in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.

5.2.3 Voraussetzungen für die Einrichtung
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Größe und personelle Ausstattung einer Außenklasse müssen mit den Verhältnissen in der
Stammschule vergleichbar sein. Für die Außenklasse muss ein eigener Raum verfügbar
sein. Sie muss über ausreichende behinderungsspezifische Lehr- und Lernmittel verfügen
die von der Sonderschule oder von deren Schulträger bereitgestellt werden.

Das Staatliche Schulamt legt einen Zeitraum fest, nach dem die Entscheidung über die Ein-
richtung der Außenklasse überprüft wird.

6. Zusammenarbeit der Schulen und Lehrer in fachlichen Fragen

Schulartübergreifende und interdisziplinäre Fortbildungsmaßnahmen dienen der Weiterent-
wicklung integrativer Formen von Bildung und Erziehung. In Arbeitskreisen auf Schulamtse-
bene können die beteiligten Lehrer und ihre Partner Erfahrungen austauschen. Solche Ver-
anstaltungen, in die auch Eltern sowie andere schulische und außerschulische Partner ein-
bezogen werden können, dienen auch dazu, die Konzeption der gemeinsamen Arbeit zu
überdenken und weiterzuentwickeln.

Schulartübergreifende und interdisziplinäre gemeinsame Fortbildungsangebote auf regio-
naler und überregionaler Ebene zu speziellen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, behin-
derungsspezifischen Themen und Krankheitsbildern, zu entsprechenden Fördermaßnah-
men und außerschulischen Hilfen, zur Schülerbeobachtung und Schülerbeschreibung sowie
zum Themenbereich des differenzierten Unterrichtens unterstützen die gemeinsame Arbeit.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei im Bereich der kollegialen Beratung.

Zu einer besseren Zusammenarbeit der Schulen, Lehrer und Eltern trägt auch eine entspre-
chende Öffentlichkeitsarbeit bei. Zur Information über geeignete Kooperationsmöglichkeiten
können gemeinsame Konferenzen oder andere geeignete Veranstaltungen durchgeführt
werden.

7. Arbeitsstellen Kooperation

Das Staatliche Schulamt übernimmt die Verantwortung für die Gesamtkoordination zwi-
schen den Schularten.

Die Landesarbeitsstelle Kooperation beim Oberschulamt Stuttgart (IV) und die Arbeitsstellen
Kooperation bei den Staatlichen Schulämtern (IV) bieten für die beschriebenen Aufgaben-
felder Unterstützung in Form von Beratung, Information und Vermittlung an. Vor allem in der
Vernetzung von schulischen und außerschulischen Diensten übernehmen sie koordinieren-
de Aufgaben und unterstützen konzeptionelle Weiterentwicklungen. Sie erstellen Übersich-
ten zu sonderpädagogischen Diensten sowie anderen Einrichtungen und Partnern der Ko-
operation. Sie stellen Materialien zur Vorbereitung und Durchführung erprobter Kooperati-
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onsprojekte zur Verfügung. Darüber hinaus initiieren sie gemeinsame Fortbildungsveran-
staltungen und Arbeitskreise für Lehrkräfte verschiedener Schularten, für Eltern und andere
Partner der schulischen Förderung.

8. Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Verwaltungsvorschrift "Pflicht zum Besuch der Sonderschule", neu erlassen am 4. No-
vember 1996 (K.u.U.S. 782), außer Kraft.

______________
K.u.U. 1999, S. 45


